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Amt für öffentliche Einrichtungen
-

Ansuchen um Erteilung einer

Gebrauchserlaubnis oder Sondernutzung
	Antragsteller:

	Firma bzw. Name:
	     

	Straße, Nr.:
	     

	PLZ, Ort:
	     

	Tel. Nr.:
	     


	Fax. Nr.:
	     

	Mail:
	     

	

	Standort/Lage:

	Gemeindestraße/Nr.:
	     

	Ort (KG):
	 FORMDROPDOWN 


	

	Art des Gebrauchs und Umfang (z.B. Flächenangabe):

	     
     
     
     
     
     

	

	Zeitraum:

	von (Datum und Uhrzeit):
	     

	bis (Datum und Uhrzeit):
	     

	

	Kontaktperson: (Tag u. Nacht erreichbar)

	Name:
	     

	Straße, Nr.:
	     

	PLZ, Ort:
	     

	Kontakttelefonnummer.:
	     

	Ersatzperson (Handy Fa./Privat):
	     

	

	Planbeilage

	 FORMCHECKBOX 

	Ein Plan liegt dem Ansuchen bei 

	 FORMCHECKBOX 

	Es liegt kein Plan bei


Tulln am, 20.12.2010 FORMTEXT 

20.12.2010


                      
              


  ____________________________








          Unterschrift

Erläuterungen zum Ansuchen für Gebrauchserlaubnis bzw. Sondernutzung

· Folgende Punkte sind bei allen Arbeiten einzuhalten:

Grundsätzlich gilt die Aufgrabeordnung der Stadtgemeinde Tulln

1. Der Plattenbelag bzw. Fahrbahnbelag ist gegen Verunreinigungen besonders zu schützen.

2. Grünanlagen, Sträucher und Bäume dürfen nicht beschädigt werden. (lt. ÖNORM L 1121 Schutz von Gehölzen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen)

3. Staub- und Lärmbelästigung sind zu vermeiden.

4. Bei Aufstellung (speziell Ab- und Aufladen) von Mulden und Containern sind Pfosten oder Schaltafeln als Unterlage zu verwenden.

5. Dasselbe ist für die Aufstellung von Silos und anderen schweren Maschinen und Geräten erforderlich.

6. Jede Art von Beschädigungen an öffentlichem Gut ist der Stadtgemeinde Tulln an der Donau zu melden.

· Tarife:

Die Verrechnung des Bescheides erfolgt nach dem NÖ Gebrauchsabgabengesetz 1973 i.d.g.F. sowie des Gemeinderatsbeschlusses vom 3. November 2010. bzw. für die Sondernutzung gem. § 18 des NÖ Straßengesetzes 1999, LGBl. Nr. 8500 i.d.g.F und Gemeinderatsbeschlüssen vom 28.09.2005 und 03.11.2010.
Monatsabgaben je begonnenen Kalendermonat

z.B. Tarif 1
Für die Lagerung von Baustoffen und Schutt sowie für die Aufstellung von Baugeräten, Gerüsten, Container, Lademulden, Bauhütten und dergleichen, für mehr als drei Tage.
je angefangenen fünf m² der bewilligten Fläche € 5,-




für einen Monat mindestens aber € 30,-.

Jahresabgaben je begonnenes Kalenderjahr

z.B. Tarif 14
Für die regelmäßige Benützung öffentlichen Grundes in der Gemeinde zu gewerblichen Zwecken (als Material-, Lager oder Arbeitsplatz)
je angefangenen m² Grundfläche der bewilligten Fläche € 5,-




für die gesamte benutzte Fläche jedoch mindestens € 20,-.

· Sondernutzungsentgelte

· Benützung von gebührenpflichtigen Parkplätzen für Verkaufsveranstaltungen und Produktpräsentationen (ausgenommen Hilfsorganisationen):




€ 0,70 pro Parkplatz und angefangener Stunde

· Benützung von öffentlichem Gut in der Gemeinde für Verkaufsveranstaltungen und Produktpräsentationen – ausgenommen sind Veranstaltungen von Hilfsorganisationen, Vereinen, politischen Organisationen bzw. gemeinnützige, karitative oder soziale Veranstaltungen sowie Veranstaltungen mit allgemeinem wirtschaftlichem Interesse und Märkte nach dem Marktgesetz.

€ 3,00 pro m² und Veranstaltungstag
· Materiallagerungen, Gerüste etc. auf öffentlichem Gut:




€ 3,00 pro m² und angefangenen 30 Tagen

· Strafen: 


lt. § 15 des NÖ  Gebrauchsabgabengesetzes 1973

Unbeschadet den Bestimmungen der §§ 238 bis 240 der Niederösterreichischen Abgabenverordnung begeht, auch ohne eine Abgabenverkürzung zu bewirken, eine Verwaltungsübertretung, wer

a) ohne Gebrauchserlaubnis einen Gebrauch ausübt;

b) den Verpflichtungen im Sinne des § 5 nicht entspricht; 

c) den im Sinne des § 6 aufgetragenen Verpflichtungen nicht fristgerecht nachkommt;

d) die im § 8 Abs. 1 vorgesehene Kontrolle vereitelt;

e) den Gebrauchserlaubnis den Kontrollorganen nicht nachweisen kann;

f) den von der Gemeinde erlassenen Durchführungsbestimmungen zuwiderhandelt.

Die im Abs. 1 lit. a bis e angeführten Verwaltungsübertretungen werden von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafen bis zu 215 €, bei Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu drei Wochen bestraft.

Die im Abs. 1 lit. f angeführten Verwaltungsübertretungen werden von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von bis zu 145 €, bei Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu 14 Tagen bestraft.

!!Weicht die Rechnungsadresse von der Adresse des Antragstellers ab so ist diese getrennt anzuführen!!






Stadtgemeinde


Tulln an der Donau


3430 Tulln/Donau


Minoritenplatz 1


T 02272/690-0


F 02272/690-400


stadtamt@tulln.gv.at


www.tulln.gv.at










